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Im nächsten Schuljahr werden nicht nur Musiklehrer/innen fehlen!  

Keine zusätzlichen Investitionen in Bildung – die 
Unterrichtsversorgung verschlechtert sich weiter
Liebe Schulleiterinnen, liebe Schulleiter,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

das Kabinett hat die Rahmendaten des Landeshaushalts 2017 
festgelegt, der im März im Landtag verabschiedet werden soll. 
Die Steuereinnahmen des Jahres 2016 lagen um 835 Millionen 
höher als die Steuerschätzung vom November noch erwarten 
ließ. Die Hoffnung, dass das auch weitere Investitionen in Bil-
dung sichert, blieb unerfüllt. Die Mehrausgaben des Landes im 
Umfang von 80 Millionen Euro fließen in Straßenbau, Straßen-
bahnen und die Sanierung von Landesgebäuden. Von zusätz-
lichen Investitionen in Bildung ist nicht die Rede.
Der Kultusetat muss zur Konsolidierung des Haushalts bei-
tragen. 1.074 Lehrerstellen sollen gestrichen werden, 633 
davon auf der Grundlage der Schülerzahlprognose von 2014. 
Ministerpräsident Kretschmann erklärte damals, man müsse 
künftig jährlich neu über die Lehrerstellen entscheiden, da es 
keine zuverlässige Vorausschau gebe. Das gilt offensichtlich 
nicht mehr. Die jüngste Entwicklung zeigt einen weiteren An-
stieg der Schülerzahlen. Das liegt nicht nur an den geflüchte-
ten Schülerinnen und Schülern, die erst nach 2014 an unseren 
Schulen angekommen sind. Die Schülerzahlen in der Grund-
schule steigen bis 2025 um drei Prozent an.
577,5 neue Lehrerstellen sind beschlossen worden: 320 für 
die Grundschulen, von denen sie allerdings nur 160 bekom-
men, und 257,5 für die Realschulen. Unterm Strich stehen 
im nächsten Schuljahr dennoch 496,5 Stellen weniger für 
die Unterrichtsversorgung zur Verfügung. Die Ministerinnen 
Sitzmann und Dr. Eisenmann verkündeten im Oktober einen 

Kompromiss bei den Lehrerstellen, mit dem beide zufrieden 
waren. Die GEW ist es nicht. Denn die Kultusministerin hat kei-
ne einzige zusätzliche Lehrerstelle bekommen, lediglich neun 
Millionen Euro für ein Jahr für befristet Beschäftigte. Ich muss 
bei der jetzigen Situation auf dem Lehrerarbeitsmarkt keine 
Hellseherin sein, um vorauszusagen, dass die Finanzministe-
rin einen großen Teil dieses Geldes nicht ausgeben muss. Es 
zieht sich seit Jahren durch: Neue Aufgaben werden nicht mit 
zusätzlichen Lehrerstellen unterfüttert. Die Unterrichtsversor-
gung verschlechtert sich kontinuierlich.
Gleichzeitig wird im Land eine aufgeregte Qualitätsdiskussion 
geführt und ausgerechnet die Grundschulen für vermeintlich 
schlechte Ergebnisse in die Verantwortung genommen. Wie 
widersinnig die Sparauflagen des Finanzministeriums sind, 
wird am Beispiel der Lehrerfortbildung deutlich: Die Mittel 
werden von 4,4 Millionen Euro im Jahr 2016 auf 3,8 Millionen 
2017 gekürzt. Fortbildungen, die den Umgang mit Heterogeni-
tät und anderen wesentlichen Entwicklungen zum Inhalt ha-
ben, sind oft um ein Vielfaches überbucht. 
Sie haben als Schulleiterin und Schulleiter die Verantwortung, 
egal wie die Rahmenbedingungen sind. Das bedeutet für Sie 
zusätzliche Aufgaben, gleichzeitig versuchen Sie ein weiteres 
Ansteigen der Belastung für das Kollegium zu verhindern. 
Ich danke Ihnen für Ihr Engagement und wünsche Ihnen viel Kraft!

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen

Doro Moritz, GEW-Landesvorsitzende
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Fachtagung für Schulleitungen und Interessierte – Mittwoch, 15. März 2017

Gute Schulleitung – gute Schule!? - 
Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann und  
Prof. Dr. Anne Sliwka stehen uns Rede und Antwort

Bei unserer Schulleitungstagung 2016 war Kultusministerin Dr. Eisen-
mann ziemlich neu im Amt – und hat sich dennoch mutig den kritischen 
Fragen und Anmerkungen des Schulleiter/innen-Plenums gestellt. Dass 
sie zu einigen kritischen Statements nicht viel sagen konnte, haben 
Schulleiter/innen ihr deshalb nachgesehen. Zu unserer nächsten Fachta-
gung am Mittwoch, 15. März 2017 bringt Dr. Eisenmann sicherlich schon 
einige Erfahrung mit. Diesen Erfahrungshintergrund wird sie in die schon 
traditionelle Podiums- und Plenumsrunde einbringen, bei der wir sie mit 
dem ungeschönten O-Ton der „Basis“ konfrontieren wollen. Neben Kul-
tusministerin Dr. Eisenmann ist es uns gelungen, Frau Dr. Anne Sliwka 
zu gewinnen. Sie ist Professorin für „Erziehungswissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Schulpädagogik“ am Institut für Bildungswissenschaften 
der Universität Heidelberg. Prof. Sliwka hat zusammen mit Prof. Thorsten 
Bohl an der „Wissenschaftlichen Begleitung der Einführung der Gemein-
schaftsschule in Baden-Württemberg“ mitgewirkt. Sie forscht u.a. über 
Themen wie „Führungs- und Leitungshandeln in Bildungskontexten“ 
oder „Pädagogische Professionalität als Bildungsprozess“. Dr. Sliwka ist 
Mitbegründerin der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik 
(DeGeDe) und Vertrauensdozentin der Studienstiftung des Deutschen 
Volkes in Heidelberg.
Programm
 9:00 Uhr: Ankommen
 9:30 Uhr: Begrüßung/Einführung: Kirsten Stengl-Mozer, Landesper-

sonengruppe Schulleitungsmitglieder (LPG SLM)/Doro Moritz, 
GEW-Landesvorsitzende

 9:50 Uhr: Aktuelles aus der Bildungspolitik und die Qualitätsdiskussion 
in den Schulen aus Sicht von  Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann

10:20 Uhr: Teil I – Podiumsgespräch: „Qualität, Verlässlichkeit und Eigenstän-
digkeit für unsere Schulen gewährleisten“ - Kultusministerin Dr. Eisenmann 
im Gespräch mit Doro Moritz, Prof. Dr. Anne Sliwka und Schulleiter/innen 
Teil II – Plenumsgespräch „Arbeitsbedingung für Schulleitungen verbes-
sern“ - Die Basis spricht, Kultusministerin Dr. Eisenmann, Doro Moritz und 
Prof. Dr. Anne Sliwka antworten.

11:30 Uhr: Arbeitsbedingungen, Unterrichtsversorgung, Bildungspolitik: Wohin?  
Schulleitungen im Gespräch mit der GEW-Vorsitzenden Doro Moritz.

12:00 Uhr: Mittagspause
13:00 Uhr: „Wirkung von Schulleitung auf Schulqualität und Schülerlei-

stungen“; Impulsreferat und Diskussion Prof. Dr. Anne Sliwka Modera-
tion: Florian Leopold und Manfred Haffa, LPG SLM

15:00 Uhr: Ende der Tagung

Online-Anmeldung unter:
 www.gew-bw.de/veranstaltungen/Schulleitungstag-2017/
Anmeldung bis 07. März 2017. Die Anmeldung ist verbindlich. Eine Zusa-
ge erfolgt nicht. Lediglich im Fall der Überbuchung erfolgt eine Absage. 
GEW-Mitglieder werden vorrangig zugelassen. Unser Umgang mit den 
Anmeldedaten ist datenschutzkonform.
Tagungsbeitrag: GEW-Mitglieder: 10 Euro. Nichtmitglieder: 30 Euro. Der 
Tagungsbeitrag wird vor Ort in bar entrichtet.

Dr. Susanne Eisenmann Prof. Dr. Anne Sliwka
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Auswertung der Leserumfrage

„Die Schulleitung“ – eine viel gelesene Zeitschrift

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

herzlichen Dank für Ihre zahlreiche Beteiligung! Mit 
Ihren Rückmeldungen ist es nun möglich, weiterhin 
die Leserinteressen zu wahren und evtl. über neue 
Themenbereiche zu schreiben. Einige von Ihnen signa-
lisierten die Bereitschaft, durch Impulse zur Themen-
findung beizutragen und/oder  Texte zu verfassen. 
Ebenso meldeten ein paar Kolleg/innen Interesse an 
der Mitarbeit in der Redaktionsgruppe zurück. Auch 
dafür herzlichen Dank.
Zur ersten Sitzung der neu zu bildenden Redaktion, 
am Mittwoch 11.10.2017 um 14:00Uhr in der GEW-
Geschäftsstelle Stuttgart, sind alle interessierten Kol-
leginnen und Kollegen herzlich eingeladen.
In dieser Sitzung wird die nächste Ausgabe „Die Schul-
leitung“ konzipiert und die neue Redaktionsgruppe 
konstituiert. Bereits im Vorfeld dieser Sitzung können 
Sie mir Themenvorschläge oder fertige Texte per Mail 
übermitteln: kirsten.stengl@gmx.net 

Die Auswertung im Überblick:
Es zeigt sich: „Die Schulleitung“ ist eine viel gelesene 
Zeitschrift. 15-30 Minuten, meist sofort nach Erschei-
nen, verwenden die meisten Leser/innen für die Lek-
türe. Über 90 % der Kolleg/innen sind mit der Zusam-
menstellung der Themen sehr zufrieden/zufrieden. 
Bei der Betrachtung der Leserzusammensetzung in Be-
zug auf die Schularten zeichnet sich ein großer Anteil 
der Grundschulen ab (hier muss allerdings angemerkt 
werden, dass dies nicht zwingend ein konkretes Bild 
der Leserschaft darstellt, sondern lediglich die rück-
meldenden Schularten berücksichtigt).
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Unsere „Schulleitung“ wird nicht nur von GEW-Schul-
leitungen gelesen, sondern auch von Schulleitungen, 
die entweder nicht oder in anderen Zusammen-
schlüssen organisiert sind. Die Verteilung der rück-
gemeldeten Mitgliedschaften wird hier im Schaubild 
dargestellt:
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Für die Weiterarbeit der Redaktion ist es sehr wichtig 
die Themenbereiche zusammenzustellen und zu kate-
gorisieren, die von Ihnen als Leser/innen genannt wur-
den. Hier stellte sich folgende Verteilung wie folgt dar:

2017 wird – im Gegensatz zu den Vorjahren – nur noch 
eine Ausgabe im Dezember 2017 erscheinen, weil wir 
uns mit dem Ausscheiden von Hans Dörr aus der Re-
daktion neu aufstellen müssen. 

Mit kollegialen Grüßen 
Kirsten Stengl-Mozer

Kirsten Stengl-Mozer 
ist Konrektorin an 
der Laiblinschule 
Pfullingen. Neben 
der Mitarbeit in der 
Landespersonen-
gruppe Schulleitung 
ist sie Vorsitzende 
der Kreisfachgruppe 
Grundschule 
Tübingen/Reutlingen. 
Sie ist Mitglied des 
Personalrats GHWRGS 
beim SSA Tübingen.
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Ausmaß und Grenzen 

Schweige- und Offenbarungspflichten von Lehrkräften
Kollegin Wildt1 erfährt als Klassenlehrerin an einem städtischen Gymnasium bei einer mehrtägigen Exkursi-
on von der 17-jährigen Zehntklässlerin Martina in einem intensiven vertraulichen Vier-Augen-Gespräch, dass 
Martina regelmäßig Drogen konsumiert – und dass sie nicht die einzige Schülerin an diesem Gymnasium ist, 
Haschisch raucht. Kollegin Wildt hat in mehrfacher Hinsicht Probleme mit dieser Information. 

1 Name der Lehrkraft und der Schülerin erfunden

Zum einen macht sie sich Sorgen 
um die Schülerin, weil dieses kluge 
Mädchen aus ihrer Sicht zuneh-
mend und in mehreren Fächer we-
niger Interesse am Unterricht zeigt. 
Zum anderen weiß sie nicht, ob sie 
diese vertrauliche Information für 
sich behalten kann und darf. Zum 
dritten will sie aber auch das Ver-
trauensverhältnis zu Martina, das 
auf der Exkursion entstanden und 
gefestigt wurde, nicht gefährden. 
Was soll sie tun?  
In einer Handreichung des Ham-
burger Behörde für Bildung und 
Sport (Amt für Verwaltung, Rechts-
abteilung) vom Dezember 2004 zu 
„Ausmaß und Grenzen der Schwei-
ge- und Offenbarungspflichten von 
Lehrkräften …“ wird zum Dilemma 
von Kollegin Wildt im Vorwort auf 
Seite 2 formuliert:
„Einerseits ist die Vertraulichkeit 
bzw. die Schweigepflicht ein we-
sentliches Element des Beratungs-
gespräches, andererseits bestehen 
etliche Informationsrechte und 
-pflichten im Verhältnis zu Schü-
lern, Eltern und der Schulleitung. 
Da diese Pflichten in einem Span-
nungsverhältnis zueinander ste-
hen, ist in jedem Einzelfall genau 
abzuwägen, ob die Schweigepflicht 
zugunsten einer Informations-
pflicht verletzt werden darf. Diese 
im Einzelfall von (Beratungs-)Lehr-
kräften vorzunehmende Abwägung 
… von … zum Teil miteinander im 
Widerspruch stehenden Pflichten 
ist nicht einfach. … .“ 

Spannungsverhältnis zwi-
schen Schweigepflicht und 
Offenbarungspflicht
In der kleinen, 28-seitigigen Ham-
burger Broschüre** wird im er-
sten Teil das Spannungsverhältnis 

zwischen Schweigepflicht und 
Offenbarungspflicht entfaltet. 
Im Folgenden wird die Broschü-
re als „Hamburger Broschüre“ 
bezeichnet.

Verschwiegenheitspflicht  
(§ 37 Beamtenstatusgesetz)
Was zu den Inhalten der Schwei-
ge- bzw. Geheimhaltungspflicht 
ausgeführt wird, findet sich auch 
im aktuellen Beamtenstatusgesetz 
unter § 37 Abs. 1 und 2. Dort wird 
formuliert: 
„(1) Beamtinnen und Beamte ha-
ben über die ihnen bei oder bei Ge-
legenheit ihrer amtlichen Tätigkeit 
bekanntgewordenen dienstlichen 
Angelegenheiten Verschwiegen-
heit zu bewahren. Dies gilt auch 
über den Bereich eines Dienstherrn 
hinaus sowie nach Beendigung des 
Beamtenverhältnisses.
(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit
1. Mitteilungen im dienstlichen 
Verkehr geboten sind,
2. Tatsachen mitgeteilt werden, die 
offenkundig sind oder ihrer Bedeu-
tung nach keiner Geheimhaltung 
bedürfen, oder
3. … Im Übrigen bleiben die ge-
setzlich begründeten Pflichten, 
geplante Straftaten anzuzeigen 
und für die Erhaltung der freiheit-
lichen demokratischen Grundord-
nung einzutreten, von Absatz 1 
unberührt.“ 

Verletzung von Privatgeheimnis-
sen - § 203 Strafgesetzbuch (StGB)
Frau Wildt muss außerdem beach-
ten, was § 203 Strafgesetzbuch 
normiert. Wenn sie als „Amtsträge-
rin“ ein ihr anvertraute Geheimnis 
verrät, kann sie sich möglicherwei-
se strafbar machen. In § 203 Straf-
gesetzbuch (StGB) heißt es:  

„(1) Wer unbefugt ein fremdes 
Geheimnis, namentlich ein zum 
persönlichen Lebensbereich gehö-
rendes Geheimnis oder ein ... of-
fenbart, das ihm als ... anvertraut 
worden oder sonst bekanntgewor-
den ist, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer un-
befugt ein fremdes Geheimnis, ... 
offenbart, das ihm als 
1. Amtsträger, 
2. ... anvertraut worden oder sonst 
bekanntgeworden ist. ....“ 

Wer ist ein „Amtsträger“ und 
was sind „Geheimnisse, die zum 
persönlichen Lebensbereich 
gehören“?
Lehrer/innen sind Amtsträger – 
egal ob sie Beamte oder Arbeiter-
nehmer im öffentlichen Dienst sind 
(§ 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB). Geheim-
nisse im Sinne des § 203 StGB sind 
lt. der Hamburger Broschüre (S. 
16 ff.) „Tatsachen, die sich auf den 
Betroffenen, seine Person sowie 
seine vergangenen oder bestehen-
den Lebensverhältnisse beziehen, 
wenn sie nur einem beschränkten 
Personenkreis bekannt sind und 
der Betroffene an ihrer Geheim-
haltung ein sachlich begründetes 
Interesse hat. … Über den straf-
rechtlichen Geheimnischarakter 
einer Tatsache können erst die 
weiteren Umstände des Einzel-
falls entscheiden …Das Geheimnis 
muss dem Amtsträger anvertraut 
worden sein. Anvertrauen ist das 
Einweihen in ein Geheimnis unter 
Umständen, aus denen sich eine 
Pflicht zur Verschwiegenheit er-
gibt. Dies ist mit Sicherheit bei na-
hezu jedem Einzelgespräch eines 
Schülers mit dem Beratungslehrer 

Hans Dörr ist Mitglied 
des Leitungsteams 

des Landespersonen-
gruppenausschusses 

Schulleitungsmit-
glieder in der GEW 

Baden-Württemberg. 
Außerdem ist er  

GEW-Kreisvorsitzen-
der im GEW-Kreis 

Esslingen-Nürtingen 
und Vorsitzender 

des Personalrats für 
GHWRGS-Schulen 

beim SSA Nürtingen

** Ausmaß und Gren-
zen der Schweige- und 
Offenbarungspflichten 

von Lehrkräften 
- Materialien zur 

Unterstützung 
von Lehrkräften, 

Beratungslehrkräften, 
Schulleitungen, 

Schulaufsicht 
sowie Beraterinnen 

und Beratern an 
REBUS-Standorten. 
Handreichung des 

Hamburger Behörde 
für Bildung und Sport 
(Amt für Verwaltung, 

Rechtsabteilung) 
vom Dezember 2004 

zu“ Quelle:  (http://
www.hamburg.de/

contentblob/69586/
data/bbs-hr-schweige-

pflicht-12-04.pdf) 

http://www.hamburg.de/contentblob/69586/data/bbs-hr-schweigepflicht-12-04.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/69586/data/bbs-hr-schweigepflicht-12-04.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/69586/data/bbs-hr-schweigepflicht-12-04.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/69586/data/bbs-hr-schweigepflicht-12-04.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/69586/data/bbs-hr-schweigepflicht-12-04.pdf
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der Fall. Dem Lehrer kann eine 
schutzwürdige Tatsache auch an-
ders als durch Anvertrauen, etwa 
durch Indiskretion eines anderen 
Schülers, bekannt werden. ….“ 

Bei Einwilligung des Betroffenen 
keine Strafbarkeit 
Keine Strafbarkeit nach § 203 StGB 
tritt ein, wenn die Offenbarung eines 
Geheimnisses „befugt“ erfolgt. Dazu 
wird in der Hamburger Broschüre 
auf S. 16 ff. ausgeführt: 
„Darunter fällt jede Mitteilung, die 
gesetzlich geboten oder die jeden-
falls erlaubt ist. Wichtigster Fall ist 
die Einwilligung des Betroffenen 
… Bei der Prüfung, ob eine Einwilli-
gung vorliegt, ist immer zu beach-
ten, dass die Erziehungsberechtigten 
möglicherweise ein selbstständiges 
schutzwürdiges Interesse an der 
Geheimhaltung ihrer Betroffenheit 
haben, so dass evtl. auch ihre Einwil-
ligung erforderlich ist, um die Mittei-
lung zu einer „befugten“ zu machen“. 

Keine Schweigepflicht bei konkret 
drohender Gefahr für Leiben oder 
Leben
„Sowohl der strafrechtlichen als 
auch der dienstrechtlichen Schwei-
gepflicht geht die Pflicht zur Hilfe-
leistung bei einem Unglücksfall mit 
konkret drohender Gefahr für Leib 
oder Leben vor, so beispielsweise 
wenn einem schon bewusstlosen 
Schüler nicht mehr anders als unter 
zwangsläufiger Offenbarung seines 
Drogenkonsums geholfen werden 
kann. … Für die Schweigepflicht 
folgt dies aus den Grundsätzen für 
den rechtfertigenden Notstand (§ 
34 StGB) …. Für die dienstrechtliche 
Schweigepflicht folgt die Offenba-
rungspflicht schon allein aus dem 
Gebot rechtmäßigen dienstlichen 
Handelns ….“ (Hamburger Broschü-
re, S. 16). § 36 Beamtenstatusge-
setz führt zur Verantwortung für 
die Rechtmäßigkeit aus: „(1) Beam-
tinnen und Beamte tragen für die 
Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen 
Handlungen die volle persönliche 
Verantwortung“.

Offenbarungs- bzw. Kooperati-
onspflicht: innerschulisch und 
außerschulisch  
Im zweiten Teil macht die Hambur-
ger Broschüre Aussagen zur Offen-
barungs- und Kooperationspflicht: 
„Neben der Schweigepflicht be-
steht auch eine Offenbarungs- bzw. 
Kooperationspflicht eines jeden 
Lehrers. Hier kann zwischen in-
nerschulischen Dienst- und schul-
rechtlichen Beratungspflichten und 
außerschulischen Informations-
pflichten unterschieden werden. 
Zu den innerschulischen Dienst- 
und schulrechtlichen Beratungs-
pflichten zählen z.B. die Offen-
barungspflichten gegenüber der 
Schulleitung als vorgesetzter Stel-
le, Offenbarungspflicht gegenüber 
anderen Lehrkräften sowie gegen-
über den Erziehungsberechtigten. 
…Unter außerschulischen Informa-
tionspflichten sind die (strafrecht-
liche) Anzeigepflicht und die Ver-
pflichtung zu einer Zeugenaussage 
zu verstehen.“ 

Innerschulischen Dienst- und 
schulrechtlichen Beratungspflich-
ten – Offenbarung gegenüber der 
Schulleitung
§ 35 Beamtenstatusgesetzt führt 
in Satz 1 aus: „Beamtinnen und 
Beamte haben ihre Vorgesetzten 
zu beraten.“ Hierzu gehört – so 
die Hamburger Broschüre -, „dass 
der Lehrer seinem Vorgesetzten 
alle ihm dienstlich bekannt ge-
wordenen Informationen gibt, die 
dieser für die ihm obliegenden Ent-
scheidungen benötigt. …“ (S. 8). 
Nach § 41 Schulgesetz Baden-
Württemberg ist der Schulleiter 
Vorgesetzter aller an der Schule 
tätigen Personen. Lt. § 38 Abs. 6 
Schulgesetz Baden-Württemberg 
tragen die Lehrkräfte im Rahmen 
sämtlicher rechtlicher Vorschriften 
und der Bildungspläne aber die 
„unmittelbare pädagogische Ver-
antwortung für die Erziehung und 
Bildung der Schüler“. Alle für die 
Aufgaben eines Schulleiters in ir-
gendeiner Weise relevanten Infor-
mationen über Schüler und deren 

Eltern darf die Lehrerin/der Leh-
rer seinem Schulleiter rein dienst-
rechtlich betrachtet geben, sofern 
hierfür ein zwingender Bedarf be-
steht. In jedem Fall ist zu prüfen, 
ob das Ziel der Unterrichtung auch 
erreicht werden kann, wenn die In-
formation anonymisiert erfolgt. 

Schutz der übrigen Schüler be-
gründet dienstliches Interesse an 
der Weitergabe der Information
Fraglich ist jedoch, welche Informa-
tionen der Schulleiter von sich aus 
verlangen kann. Hierzu führt die 
Hamburger Broschüre aus: „Ent-
scheidend ist in diesen Fällen, ob der 
Schulleiter ein dienstliches Interesse 
an der Mitteilung geltend machen 
kann. Handelt es sich beispielsweise 
um Drogenkonsum in der Schule, so 
können Maßnahmen des Schulleiters 
zur Durchsetzung der Gesetze in der 
Schule und zum Schutz der übrigen 
Schüler erforderlich werden. In der-
artigen Fällen muss der Schulleiter in-
formiert werden, und zwar auch über 
die Person des betroffenen Schülers. 
Ausnahmen sind nur dann denkbar, 
wenn es sich tatsächlich um einen 
Einzelfall handelt, keine Wiederho-
lungsgefahr im Schulbereich besteht 
und der Beratungslehrer sicher sein 
kann, umfassend informiert worden 
zu sein. Grundsätzlich besteht ein 
Informationsanspruch des Schullei-
ters, wenn eine Gefährdung weiterer 
Schüler oder eine Beeinträchtigung 
des Schulbetriebs zu befürchten sind. 
Persönliche Drogenprobleme ein-
zelner Schüler ohne Auswirkungen 
auf den Schulbetrieb rechtfertigen 
folglich keine Information des Schul-
leiters. … Die den Lehrern als Amts-
trägern nach § 203 Absatz 2 StGB 
obliegende Schweigepflicht wird 
durch die Wahrnehmung dieser In-
formationspflichten nicht verletzt. 
Es liegt stattdessen immer dann eine 
befugte Weitergabe von Geheimnis-
sen vor, wenn die ordnungsgemäße 
Behandlung der betreffenden An-
gelegenheit eine behördeninterne 
(also auch eine schulinterne) Mittei-
lung verlangt.“ (S. 8).
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Dienst- und schulrechtlichen 
Beratungspflichten – Offenbarung 
gegenüber den Eltern
Bei der Frage, ob und wann Mit-
schüler/innen  oder die Eltern der 
betroffenen Schüler informiert, 
gewarnt oder ihrerseits um Hilfe-
stellung für einen Schüler gebeten 
werden müssen, der sich einem 
Lehrer anvertraut hat, muss wie-
derum zwischen der dienstrecht-
lichen und der strafrechtlichen 
Schweigepflicht unterschieden 
werden. „Unter dienstrechtlichen 
Gesichtspunkten wäre sowohl das 
Gespräch mit Mitschülerinnen und 
Mitschülern als auch mit Eltern 
schon immer dann möglich und 
gegebenenfalls auch notwendig, 
wenn der Lehrer einen pädago-
gischen Grund dafür sieht. Denn 
dann geschieht die Information in 
Erfüllung dienstlicher Aufgaben … 
. …“ (Hamburger Broschüre, S. 11 
ff.),  „Alledem könnte jedoch die 
strafrechtlich sanktionierte Schwei-
gepflicht nach § 203 Absatz 2 StGB 
entgegenstehen. Bei Mitteilungen 
an Eltern und/oder Mitschüler 
handelt es sich nicht um behörden-
interne Mitteilungen. Eine Weiter-
gabe von Informationen an Mit-
schüler oder Eltern ist folglich nur 
dann strafrechtlich unbedenklich, 
wenn andere Pflichten dies verlan-
gen, die der Schweigepflicht min-
destens gleichwertig sind.“ (Ham-
burger Broschüre, S. 12 ff.)

Pflicht zur Fürsorge für den 
betroffenen Schüler und für die 
Mitschüler
Aus dem schulischen Erziehungs-
auftrag der Lehrkräfte folgt die 
Pflicht zur Fürsorge gegenüber den 
ihnen zur Erziehung anvertrauten 
Schüler/innen. Hierzu führt die 
Hamburger Broschüre aus: 
„Dies kann eine pädagogische Er-
örterung der Einzelprobleme eines 
Schülers erfordern, insbesondere 
wenn sie sich im strafrechtlich rele-
vanten Bereich bewegen. Ggf. kann 
sogar eine Warnung der Mitschüler 
vor einzelnen Schülern notwendig 
sein. Aus Art. 6 Abs. 2 des Grundge-
setzes i. V. m. Art. 7 des Grundge-
setzes folgt die Pflicht zur Zusam-
menarbeit zwischen Schule und 
Elternhaus; dies schließt auch die 
Unterrichtung der Eltern über ihr 
Kind und über die ihrem Kind durch 
Mitschüler drohende Gefahren ein. 
In beiden Fällen handelt es sich um 
eine echte Pflichtenkollision. Diese 
erfordert nach den Grundsätzen 
des rechtfertigenden Notstands (§ 
34 StGB) in jedem Einzelfall eine 
Abwägung zwischen der Schwei-
gepflicht und dem schulischen 
Fürsorgeauftrag bzw. der Pflicht 
zur Zusammenarbeit mit dem El-
ternhaus. So kann beispielsweise 
die Verletzung der Schweigepflicht 
durch Erörterung eines besonders 
gravierenden Drogenproblems 
eines einzelnen Schülers in seiner 
Klasse dann gerechtfertigt sein, 
wenn anders als durch eine War-
nung der Mitschülerinnen und 
Mitschüler vor dem Schüler oder 
einem Dealer diese Mitschüler 
nicht mehr vor der eigenen Gefähr-
dung geschützt werden können.“ 
(S. 11 ff.)

Geheimhaltungspflicht auch für 
Geheimnisse von Schülern im 
Verhältnis zu ihren Eltern
„Die strafrechtlich geschützte Ge-
heimhaltungspflicht nach § 203 
StGB gilt grundsätzlich auch für Ge-
heimnisse von Schülerinnen und 
Schülern im Verhältnis zu ihren 
Eltern. Fraglich ist immer wieder, 

ob und wann sich die Schule trotz 
ihrer Pflicht zur Zusammenarbeit 
mit dem Elternhaus und der Erzie-
hungsrechte der Eltern auf diese 
Schweigepflicht berufen darf und 
muss. Die Pflicht zur Information 
der Eltern bezieht sich zunächst auf 
Angelegenheiten, die dem schu-
lischen Verantwortungsbereich in 
der Erziehung zuzurechnen sind. 
Hierzu gehören beispielsweise der 
Leistungsstand, die schulischen 
Erziehungsschwierigkeiten und 
sonstige schulische Probleme. Für 
diesen Bereich in der Gesamterzie-
hung hat die Schule die Verantwor-
tung übernommen. Sie muss also 
den Eltern bzw. Erziehungsberech-
tigten, die nach Artikel 6 GG zuvör-
derst die Pflicht zur Erziehung der 
Kinder haben, berichten.“ (Ham-
burger Broschüre, S. 11 ff.)

Schweigepflicht in Konkurrenz 
zum schulischen Fürsorgeauftrag 
– was dann?
„Es sind jedoch auch Fälle denk-
bar, in denen eine Information der 
Eltern über die einem Lehrer an-
vertrauten Probleme ihres Kindes 
bei den Eltern zu Reaktionen füh-
ren würde, die aus pädagogischen 
Gründen von der Schule nicht 
verantwortet werden können. Das 
Bundesverfassungsgericht hat in 
seiner Grundsatzentscheidung 
vom 09.02.1982 (BVerfG 59, 360 
– Az. 1 BvR 845/79) hierzu ausge-
führt, dass die Eltern aufgrund des 
Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 GG einen 
Anspruch auf Information über 
Vorgänge im Bereich der Schule ha-
ben, deren Verschweigen die ihnen 
obliegende individuelle Erziehung 
des Kindes beeinträchtigen könnte. 
Dies schließe jedoch nicht aus, dass 
in besonders gelagerten Einzelfäl-
len eine Information der Eltern zu 
Reaktionen führen könne, die im 
Interesse des Kindeswohls nicht 
zu verantworten seien. In solchen 
Fällen hat das Gericht ein Schwei-
gerecht anerkannt.“ (Hamburger 
Broschüre, S. 11 ff.)

Außerschulische 

Zahl der polizeilich registrierten Drogendelikte an Schulen
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Informationspflichten
Eine besondere Anzeigepflicht für 
Lehrer besteht nicht. Es gilt ledig-
lich § 138 StGB, wonach die Nich-
tanzeige von geplantem Mord, 
Totschlag, Raub, Entführung und 
einigen weiteren erheblichen De-
likten bestraft wird. 

Was sollte unsere fiktive Kollegin 
Wildt tun?
Kollegin Wildt muss alle Umstän-
de des Einzelfalls sorgfältig gegen-
einander abzuwägen. Zweifellos 
handelt es sich beim dem, was die 
Schülerin ihr über ihr persönlichen 
Drogenkonsum offenbart hat, um 
eine Tatsache, „die sich auf den 
Betroffenen, seine Person sowie 
seine vergangenen oder bestehen-
den Lebensverhältnisse beziehen, 
wenn sie nur einem beschränkten 
Personenkreis bekannt sind und der 

Betroffene an ihrer Geheimhaltung 
ein sachlich begründetes Interesse 
hat.“, also um ein  Geheimnis im 
Sinne des § 203 StGB. Kollegin Wildt 
muss abschätzen, ob sie sicher sein 
kann, ob neben den individuellen 
Drogenproblemen und den daraus 
resultierenden individuellen Folgen 
für die Leistungsentwicklung von 
Martina eine Gefährdung weiterer 
Schüler oder eine Beeinträchtigung 
des Schulbetriebs drohen könnte. 
Wenn dies der Fall ist, besteht ein 
Informationsanspruch des Schul-
leiters und damit ist eine „befugte 
Weitergabe von Geheimnissen“ 
gerechtfertigt. Bei der Frage der 
Weitergabe der Information an die 
Eltern von Martina konkurriert ihre 
Schweigepflicht mit ihrem schu-
lischen Fürsorgeauftrag gegenüber 
Martina und ihren Mitschüler/innen 
und mit ihrer Informationspflicht 

gegenüber Martinas Eltern. Da sich 
Frau Wildt auch berechtigt Sorgen 
über die Leistungsentwicklung von 
Martina macht und machen muss, 
hat die Schule mindestens für die-
sen Bereich die Pflicht, die Eltern zu 
informieren.  
Frau Wildt sollte also noch einmal 
das Gespräch mit Martina suchen. 
Sie sollte Martina darüber infor-
mieren, dass sie die Schulleitung 
informieren muss, falls dies kein 
individuelles, nur sie betreffendes 
Problem ist und Martina dazu mo-
tivieren, ihr Drogenproblem anzu-
gehen und sich gegenüber ihren 
Eltern zu öffnen. Sie sollte Martina 
auch darüber aufklären, dass sie – 
obwohl Martina als 17-Jährige fast 
volljährig ist, mit den Eltern ein Ge-
spräch über ihre Leistungsentwick-
lung führen muss.

Hans Dörr

VwV Prävention und Gesundheitsförderung* (früher „Sucht“) 
Ziff. 5.1: 
„Vorgehen an der Schule
Der betroffenen Schülerin oder dem betroffenen 
Schüler sollte Hilfe bei der Beendigung eines riskanten 
Konsums bzw. der Überwindung einer möglicherwei-
se bestehenden psychischen oder körperlichen Ab-
hängigkeit und der Bewältigung der ursächlichen oder 
begleitenden psychosozialen Probleme angeboten 
werden. Eine solche pädagogische und menschliche 
Hilfe der Lehrerin oder des Lehrers ist mit den Dienst-
pflichten vereinbar. 
Es besteht erst dann eine Meldepflicht gegenüber der 
Schulleitung, wenn eine Gefährdung anderer, z.B. an-
derer Schülerinnen und Schüler, anzunehmen ist. Eine 
solche Gefährdung liegt vor, wenn eine Schülerin oder 
ein Schüler mit hoher Wahrscheinlichkeit andere – 
aktiv oder passiv – zum Suchtmittelkonsum oder zu 
suchtgefährdendem Verhalten verleiten wird oder be-
reits dazu verleitet hat. Die Schulleitung berät zusam-
men mit der Lehrkraft, der sich die Schülerin bzw. der 
Schüler anvertraut hat, sowie der Lehrerin bzw. dem 
Lehrer für Prävention, welche Maßnahmen erforder-
lich sind; auch, ob eine Beratung und Entscheidung 
mit Blick auf Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 
geboten scheint. Sofern erforderlich kann die Klassen-
lehrerin oder der Klassenlehrer durch die Schulleitung 
hinzugezogen werden.“

Ebenso wichtig ist die Ziff 5.2. weil dort die Ver-
schwiegenheit nach außen berührt ist: 
„Kontaktaufnahme mit außerschulischen Stellen
Entsteht der Eindruck, dass die Schülerin oder der 
Schüler süchtig ist oder dass Unterstützung über die 
Schule hinaus notwendig wird, soll sich die Schullei-
tung oder eine autorisierte Lehrkraft mit psychosozi-
alen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstellen 
frühzeitig in Verbindung setzen.
Über eine anonymisierte Falldarstellung soll das wei-
tere Vorgehen der Schule in Bezug auf die betroffene 
Schülerin bzw. den betroffenen Schüler abgeklärt 
werden.
Die Verständigung der Polizei ist in der Regel dann ge-
boten, wenn es sich um schwere oder mehrfache Ver-
stöße handelt, die zum Schutz der anderen am Schul-
leben Beteiligten eine Anzeige dringend gebieten.
Ein solcher Fall ist jedenfalls anzunehmen, wenn eine 
Schülerin oder ein Schüler nach den Feststellungen 
der Schule mit illegalen Drogen handelt.
Es sind keine Disziplinarmaßnahmen zu befürch-
ten, falls trotz sorgfältigen und verantwortungsbe-
wussten Handelns in schwierigen Fällen Entschei-
dungen getroffen werden, die sich nachträglich als 
objektiv falsch herausstellen.”

Der vollständige Text der VwV ist im GEW-Jahrbuch 
2017, S. 598 ff. nachzulesen

JAHR
BUCH

für Lehrerinnen
und Lehrer
Schul- und
Dienstrecht
in Baden-

Württemberg

2017
ISBN 978-3-944970-07-3 

Inge Goerlich
Michael Rux

STANDARDAUSGABE

Bleiben Sie up to date!
Den Mitgliedern der 
GEW steht mit dem 
„Jahrbuchservice“ 
ein Änderungsdienst 
zum Jahrbuch zur 
Verfügung: neue 
und überarbeitete 
Texte zum Schul- und 
Dienstrecht. 
Schulleitungsmit-
glieder, die der GEW 
angehören, können 
sich im Mitglieder-
bereich der GEW-
Homepage (www.
gew-bw.de), zu einem 
Newsletter anmelden, 
über den sie einen 
Link erhalten, sobald 
eine neue Ausgabe auf 
der GEW-Homepage 
abrufbar ist. Dort sind 
auch alle Ausgaben 
des laufenden Jahres 
verfügbar. Sie müssen 
sich dazu mit ihrer 
Mitgliedsnummer 
identifizieren (siehe 
Adressenaufkleber der 
Mitgliederzeitungen). 

Hinweise an die 
Schulen zum Verhalten 
bei strafrechtlich 
relevanten 
Vorkommnissen 
und  zur Beteiligung 
des Jugendamtes“  
(Bekanntmachung 
des Bayerischen 
Staatsministeriums 
für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft 
und Kunst vom 23. 
September 2014  Az.: 
II.1-5S4630-6a.108 
925). Quelle: Home-
page der Bayrischen 
Staatsregierung  
https://www.verku-
endung-bayern.de/
kwmbl/jahrgang:2014/
heftnummer:14/
seite:207  

http://www.gew-bw.de
http://www.gew-bw.de
https://www.verkuendung-bayern.de/kwmbl/jahrgang:2014/heftnummer:14/seite:207
https://www.verkuendung-bayern.de/kwmbl/jahrgang:2014/heftnummer:14/seite:207
https://www.verkuendung-bayern.de/kwmbl/jahrgang:2014/heftnummer:14/seite:207
https://www.verkuendung-bayern.de/kwmbl/jahrgang:2014/heftnummer:14/seite:207
https://www.verkuendung-bayern.de/kwmbl/jahrgang:2014/heftnummer:14/seite:207
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Offener Brief an Ministerpräsident Kretschmann

Dürfen die Grundschüler/innen so lange keine eigenen 
Texte mehr schreiben, bis sie die Orthografie beherrschen?
Die Landesvorsitzende des Grundschulverbands (GSV) Baden-Württemberg, Prof. Dr. Claudia Vorst, Prorektorin 
für Studium und Lehre; Abteilung: Deutsch an der PH Schwäbisch Gmünd, hat zum Brief von Kultusministerin 
Dr. Susanne Eisenmann einen viel beachteten, sehr treffenden Offenen Brief an Ministerpräsident Kretsch-
mann geschrieben. Der Grundschulverband und die GEW arbeiten eng zusammen. Der Brief spiegelt die Posi-
tion der GEW wider. Deswegen drucken wir ihn hier ungekürzt ab. 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrter Herr Kretschmann,

zunächst möchten wir als Grundschulverband Baden-Württemberg die gute Entwicklung der letzten Legislatur-
periode betonen, die Wertschätzung, die allen Schularten entgegengebracht wurde und den Mut zu Verände-
rungen. Die Verlässlichkeit der Politik gerade im Bildungssektor und die Fortsetzung beschlossener Verordnungen 
sind bedeutsam für die Qualitätsentwicklung unseres Landes.
Mit diesem Schreiben wenden wir uns an Sie als Ministerpräsidenten, weil wir durch einige Aktivitäten der Kul-
tusministerin Dr. Susanne Eisenmann die bildungspolitischen Erfolge und die zukunftsweisende Weiterentwick-
lung von Baden-Württemberg als gefährdet ansehen.
Zunächst möchten wir betonen, dass wir auf unserem Grundschultag in Stuttgart Mitte Oktober 2016 bereits den 
Dialog mit der Kultusministerin gesucht haben, die aber wenig offen reagiert und sich auch in der Folge bei wei-
teren öffentlichen Terminen wie beispielsweise der Bildungskonferenz Ostalb als wenig zugänglich für innovative 
Themen gezeigt hat.
Konkreter Anlass ist nun ein Brief von Frau Dr. Eisenmann, der Anfang Dezember 2016 an alle Grundschulen 
gegangen ist, über dessen Inhalt wir erstaunt und irritiert sind. Die darin angesprochenen Punkte und auch Äuße-
rungen der Ministerin diesbezüglich in der Öffentlichkeit und in der Presse verursachen große Unruhe in den Kol-
legien und Seminaren, die sich hilfesuchend an uns gewandt haben, und Verärgerung auch in den Schulämtern, 
die nicht vorab informiert worden waren.
Im Brief spricht die Ministerin davon, dass „richtiges Schreiben“ eine „Schlüsselkompetenz“ sei, die „wieder [!] 
gestärkt werden“ müsse. Dies legt den Umkehrschluss nahe, dass den Grundschullehrkräften unterstellt wird, 
die Entwicklung dieser Kompetenz vernachlässigt zu haben. Die uns vorliegenden empirischen Untersuchungen 
zeigen, dass die Rechtschreibleistungen seit 2000 in der Sekundarstufe gleich geblieben, in der Grundschule 
sogar besser geworden sind.
Die Ministerin stellt Unterrichtskonzepte, die von Anlauten ausgehen, ins Abseits. Diese würden häufig zu einem 
unangemessen langen Verharren der Schülerinnen und Schüler in der Phase des alphabetischen Schreibens füh-
ren und somit einem frühen systematischen Rechtschreibunterricht eher entgegenwirken. 
Diese wissenschaftlich und didaktisch haltlose Aussage, die so tut, als gäbe es nur die erste Stufe des Schrift-
spracherwerbs, nicht aber die nachfolgenden orthographischen und morphematischen Strategien, bei deren Er-
werb die Kinder in der Grundschule selbstverständlich differenziert unterstützt und angeleitet werden, ist nur 
befremdlich. Dabei hat sich die Ministerin in der Öffentlichkeit immer wieder dahingehend geäußert, den von der 
grün-roten Vorgängerregierung erarbeiteten Bildungsplan, der explizit die Einbeziehung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und Modelle beim Erwerb der Schriftsprache und der Rechtschreibung verlangt, umsetzen zu wollen.
Unter baden-württembergischer Ägide wurden ferner die – bundesweit verabschiedeten! – Empfehlungen der 
KMK zur Arbeit in der Grundschule von 2015 erarbeitet, auf die das Land und das Kultusministerium zu Recht 
stolz sein können. In ihnen heißt es, kindgerecht wie auch wissenschaftlich fundiert:
„Beim Schriftspracherwerb ist das lautorientierte Schreiben ein Entwicklungsschritt auf dem Weg zum norm-
gerechten Schreiben. Das Kind wird ausgehend von seinen lautorientierten Verschriftungen von Anfang an [!] 
systematisch an das orthografisch korrekte Schreiben herangeführt. Orientiert an fundierten Modellen der Fach-
wissenschaft und Fachdidaktik unterstützt der Unterricht diese individuellen Entwicklungen.
[…]1
Mit ihrem Schreiben, das die Leistungen der baden-württembergischen Bildungspolitik der letzten Jahre negiert 
wie auch den Grundschulen schlechte Leistungen unterstellt, bringt Frau Dr. Eisenmann die Schulen, die Semi-
nare für Didaktik und Lehrerbildung und die Weiterbildungsinstitutionen in eine außerordentlich schwierige Lage. 
Denn der rechtlich bindende Bildungsplan trägt ihnen auf, aktuelle empirische Erkenntnisse aus der Lernfor-
schung, der (Neuro-) Linguistik und der wissenschaftlichen Sprachdidaktik in ihren Unterricht einzubeziehen. 

Kultusministerin Dr. 
Eisenmann:  „Nach Ab-

wägung unterschied-
licher Argumente habe 

ich nun entschieden, 
den Grundschulen 

weiterhin aus-
schließlich die Wahl 

zwischen Lateinischer 
Ausgangsschrift (LA) 

und Vereinfachter 
Ausgangsschrift 

(VA) zu überlassen 
und gleichzeitig die 

Wahlmöglichkeit auf 
diese zu beschränken.“ 

(Schreiben an alle 
Grundschulen vom 

7.12.16) Lediglich die 
17 Erprobungsschulen 

„Grundschrift“ im 
Land dürfen weiter 

mit dieser Schrift 
arbeiten. Die höchst 

interessante und 
aktuelle Publikation 

„Grundschrift“ – 
Kinder entwickeln ihre 

Handschrift“ liefert 
gute Argumente gegen 
diese wissenschaftlich 

völlig unhaltbare 
Anweisung der 

Ministerin.  
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Das Schreiben der Ministerin hingegen verlangt von ihnen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu vergessen und 
dem Bauchgefühl oder dem veralteten Kenntnisstand ihrer Ministerin zu folgen, die dem seit den 1980er-Jahren 
widerlegten Fehlervermeidungsprinzip anhängt. Denn wir wissen längst, dass unser Gehirn völlig anders funkti-
oniert, sehr viel beweglicher ist, dass sog. „Fehler“ sich nicht unverzüglich einbrennen und dass Gelerntes viel 
nachhaltiger wirkt, wenn es in aktiver Auseinandersetzung mit den Gegenständen passiert. Nach derselben Logik 
müsste sie einem Kind, welches das Laufen erlernt, das Krabbeln verbieten, beim Spracherwerb auf korrekter 
Artikulation von Anfang an bestehen oder Milchzähne als ineffektive Mittel zum Kauen gesetzlich untersagen. 

Kurz: Beim lautierenden Schreiben handelt es sich um einen notwendigen Entwicklungsschritt, der unterricht-
lich zeitweilig unterstützt werden muss, und keinesfalls um eine Methode, die bis ins weit fortgeschrittene 
Grundschulalter hinein perpetuiert wird.

Unsere nachfolgend geäußerten Fragen sind sehr ernst gemeint:
• Dürfen die Grundschülerinnen und Grundschüler so lange keine eigenen Texte mehr schreiben, bis sie die 

Orthografie beherrschen? Dies wäre nicht vor Klasse 9, denn laut den Bildungsplänen (die hier wiederum der 
Forschung folgen!) ist dann erst das Erlernen der Rechtschreibung abgeschlossen. 

• Wie sollen Kinder Fehlersensibilität entwickeln, wenn sie nicht (mehr) über Schreibweisen nachdenken dürfen, 
sondern nur noch korrekte Schreibweisen einüben? 

• Kann es sich ein Land wie Baden-Württemberg leisten, sich bundesweit lächerlich zu machen, indem wichtige 
– und zum Teil jahrzehntealte – Forschungsergebnisse schlichtweg ignoriert werden?

• Den Grundschulverband haben in den letzten Tagen zahlreiche entsetzte E-Mails und Anrufe von Schulen aus 
dem ganzen Land erreicht. Sie sehen sich unter den Generalverdacht gestellt, ihren fachdidaktischen Auftrag 
im Fach Deutsch nicht ernst zu nehmen. Der Rechtfertigungsdruck der Schulen, die nicht von Anfang an jedem 
Kind in jedem Fach jeden Fehler rot anstreichen wollen, sowohl vor den Eltern als auch in einer zunehmend 
populistisch geprägten Öffentlichkeit, wird enorm. Ist dies ein zeitgemäßer Unterricht? Entspricht diese Vorge-
hensweise dem Koalitionsvertrag? 

• Warum lässt die Ministerin sich von Populisten wie der AfD im Landtag vor sich hertreiben, anstatt die Schulen 
durch Fortbildungen zu unterstützen? Dass uns jetzt noch die eigene Ministerin unprofessionelle Arbeit 
unterstellt und uns umgekehrt eine stammtischreife, populistische Lösung ans Herz legt nach dem Motto „Wir 
achten einfach jetzt mal wieder auf richtiges Schreiben“, ist empörend. 

Lieber Herr Ministerpräsident, wir richten uns mit unserer Sorge um die 2.500 Grundschulen mit Kindern, Lehr-
kräften, Eltern und Großeltern nun an Sie. Ziel der Landesregierung muss es sein, die Grundhaltung des Koaliti-
onsvertrages zu vertreten, um eine gute Arbeit an den Schulen zu ermöglichen. Die Haltung der Kultusministerin 
ist wegweisend für die Arbeit an den Schulen, und wir erwarten von ihr mindestens dieselbe Professionalität, die 
der Bildungsplan den Lehrkräften abverlangt. Wenn sich Baden-Württemberg in Schulleistungsstudien im Ver-
gleich zu den anderen Bundesländern signifikant in den Bereichen Lesen und Zuhören verschlechtert, nicht aber 
im Bereich der Rechtschreibung, verlangen wir entsprechende Fortbildungen in genau diesen Bereichen: Lesen 
und Zuhören. Wenn sich Baden-Württembergs Achtklässler der Sekundarstufe im Lesen und Zuhören verschlech-
tern, erwarten wir, dass die Kultusministerin nicht Schelte und empirisch haltlosen Unfug an die Lehrerinnen und 
Lehrer in der Grundschule austeilt.
Länder, die sich laut Schulleistungsstudien verbessert haben, investieren in Unterricht, in Fortbildung und in 
ihre Lehrkräfte. Unserer Meinung nach besteht hier für Baden-Württemberg dringend Handlungsbedarf. Wir 
brauchen Fortbildungen und kompetente Prozessbegleitung für die Schulen vor Ort für die Qualitätsentwick-
lung von innen.

Lieber Herr Ministerpräsident, wir bitten Sie, die Haltung der Kultusministerin mit Blick auf den Koalitionsvertrag 
kritisch in den Blick zu nehmen und das Wohl der zahlreichen Kinder und Lehrkräfte zu bedenken. Die langfri-
stigen Folgen durch ihre zahlreichen – nur scheinbar unbedachten – Äußerungen sind nicht absehbar. Gerne 
stehen wir auch für einen sachlichen Austausch und ein Fachgespräch zur Verfügung; im Kultusministerium selbst 
sehen wir – derzeit – keine Perspektive für einen fruchtbaren Dialog.

Für den Grundschulverband Baden-Württemberg:
Prof. Dr. Claudia Vorst
Landesvorsitzende GSV Baden-Württemberg

Prof. Dr. Claudia 
Vorst ist Landes-
vorsitzende des 
Grundschulverbands 
Baden-Württemberg 
und Prorektorin für 
Studium und Lehre; 
Abteilung: Deutsch 
an der PH Schwäbisch 
Gmünd
Direkte Zuschriften 
zum Offenen Brief 
an claudia.vorst@
ph-gmuend.de

mailto:claudia.vorst@ph-gmuend.de
mailto:claudia.vorst@ph-gmuend.de
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Stellungnahme der Landesrektorenkonferenz der Pädagogischen Hochschulen 

Für die Übertonung einer einzelnen Methode  
fehlen die empirischen Befunde
Die Landesrektorenkonferenz der Pädagogischen 
Hochschule hat am 20.12.2016 eine kritische Stel-
lungnahme zum Schreiben der Kultusministerin Frau 
Dr. Susanne Eisenmann an die Grundschulen abgege-
ben. Wir drucken den Text im Wortlaut ab.

„Der von der Kultusministerin am 7. Dezember 2016 
versandte Brief zum Thema „Orthografie, Schriftspra-
cherwerb und Schrift in der Grundschule“ betrifft auch 
die Arbeit der Pädagogischen Hochschulen, weshalb 
die Rektorin und die Rektoren der Pädagogischen 
Hochschulen hierzu kurz Stellung nehmen möchten.
Die Pädagogischen Hochschulen bieten der Landes-
regierung in Bezug auf die Ergebnisse der Studie IQB 
Bildungstrend 2015 sehr gerne die Mitarbeit bei der 
Entwicklung von Maßnahmen an. Allerdings lassen 
die vorliegenden empirischen Befunde monokausale 
Zuordnungen nicht zu. Somit kann kein unmittelbarer 
Zusammenhang zwischen den Ergebnissen der IQB-
Studie (Jugendliche aller Schularten) und einem ein-
zelnen Arbeitsbereich des Deutschunterrichts in der 
Grundschule hergestellt werden. Nach Wahrnehmung 
der Pädagogischen Hochschulen (die Lehrenden sind 
wöchentlich in der Praktikumsbegleitung in Schulen) 
wird Rechtschreiben in den Grundschulen von Anfang 
an engagiert und gezielt geübt, auch um die Schlüssel-
kompetenz des Lesens zu unterstützen. Es wird davon 
ausgegangen, dass dabei Methoden differenziert ein-
gesetzt werden, für die Überbetonung einer einzel-
nen Methode wie „Lesen durch Schreiben“ fehlen die 
empirischen Befunde. Neben der kritisierten Arbeit 
mit Anlauttabellen finden sich in den Grundschulen 
viele andere, auch systematische Zugänge, die den 

Übergang von der alphabetischen zur orthografischen 
Strategie unterstützen – nicht erst ab der 2. Klasse. 
Die Pädagogischen Hochschulen treten – nicht nur im 
Rechtschreibunterricht – für eine Methodenvielfalt 
ein, um der Heterogenität der Schülerschaft gerecht 
werden zu können. Lehrerinnen und Lehrer müssen 
über ein vielfältiges Methodenrepertoire und die Kom-
petenz verfügen, methodische Entscheidungen unter 
Berücksichtigung des Entwicklungsstands der Schüle-
rinnen und Schüler und der jeweiligen Rahmenbedin-
gungen zu treffen. An den Pädagogischen Hochschulen 
werden sie hierauf systematisch vorbereitet.
Für die Schülerinnen und Schüler, die in der IQB-Studie 
getestet wurden, galten in ihrem Grundschulunterricht 
die Bildungspläne 2004; die gerade eingeführten lagen 
noch nicht vor. Generell sollten die neuen Bildungsplä-
ne aber verlässlich gelten. Sie wurden in mehrjähriger 
Arbeit von zahlreichen Fachleuten erstellt und sind 
nun implementiert, freihändige Änderungen einzelner 
Aspekte wie etwa zum Schrifterwerb können zu einer 
Verunsicherung der Lehrerinnen und Lehrer führen 
oder dazu, dass der Bildungsplan insgesamt weniger 
ernst genommen wird. Die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler der Pädagogischen Hochschulen sind 
gerne bereit, sich mit dem Kultusministerium über sol-
che, die fachdidaktische Forschung betreffende Fragen 
ausführlicher auszutauschen und bieten hierfür ihre 
Expertise und den Dialog an. Die PH-Landesrektoren-
konferenz hat sich mit einem entsprechenden Schrei-
ben bereits an die Kultusministerin, Frau Dr. Susanne 
Eisenmann, gewandt.

Die Landesrektorenkonferenz der Pädagogischen 
Hochschulen/20.12.2016“

Foto: iStock

Lehrerinnen und Lehrer sind verunsichert:  
gilt nun der Bildungsplan oder gelten  freihändige Verlautbarungen im Schreiben der Kultusministerin?
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Heidelberger Forschergruppe nimmt Stellung zu Bildungsstudie 

Bildungskrise! Bildungskrise? 
Im Oktober 2016 hat das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) seinen aktuellen Bildungs-
trend veröffentlicht; am 6. Dezember folgte die PISA-Studie 2015 der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung. Die Befunde sorgen noch immer landesweit für zum Teil kontroverse Diskussionen. 

Eine interdisziplinäre Forschergruppe der Pädago-
gischen Hochschule Heidelberg, der sowohl Fachdi-
daktiker als auch Bildungswissenschaftler angehören, 
hat sich mit Bildungsstudien allgemein sowie mit dem 
IQB-Bildungstrend im Speziellen auseinandergesetzt. 
Die Heidelberger Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler sind der Überzeugung, dass sie nur gemein-
sam ihrer wichtigen gesellschaftlichen Verantwortung 
nachkommen können – nämlich sowohl Fachleute für 
Bildungsprozesse wissenschaftlich zu qualifizieren als 
auch unmittelbare Beiträge zur Lösung aktueller ge-
sellschaftlicher Probleme zu leisten. 
Sie bringen sich für ihr jeweiliges Arbeitsgebiet aktiv 
in fachliche und öffentliche Diskurse wie über den Bil-
dungstrend des Institutes zur Qualitätsentwicklung im 
Bildungswesen (IBQ) ein. In einem interdisziplinären 
Fachgespräch, an dem Vertreter der Fächer Deutsch, 
Englisch und den Bildungswissenschaften teilgenom-
men haben, wurde daher die Studie und die in der 
öffentlichen Diskussion angeführten Argumente zu-
nächst intern (kritisch) diskutiert. Ihrer gesellschaft-
lichen Verantwortung kommen die Forscherinnen und 
Forscher nach, indem sie nun öffentlich Stellung neh-
men. Den Wortlaut der Stellungnahme findet man un-
ter https://www.ph-heidelberg.de/presse-und-kom-
munikation/presse-mitteilungen/pressemitteilungen/
artikel/bildungskrise-bildungskrise.html

Medialer Hype erschwert differenzierte 
Auseinandersetzung mit den Ergebnissen
„Der mediale Hype erschwert nicht selten eine diffe-
renzierte und wissenschaftlich fundierte Auseinan-
dersetzung mit den Ergebnissen von Bildungsstudien 
im Allgemeinen und dem IQB-Bildungstrend im Spe-
ziellen“, konstatiert die Forschergruppe: „Eine gründ-
liche Diskussion über die Ursachen des Abschneidens 
von Baden-Württemberg ist jedoch substanziell. Die 
Daten müssen dabei interpretiert, gewichtet sowie 
theoretisch und praktisch kontextualisiert werden.“ 
Hierfür brauche man Sorgfalt und Zeit. Diese werde 
Bildungspolitikern und Wissenschaftlern jedoch von 
Meinungsmachern, „die auf schnell konsumierbare 
Informationen und den Neuigkeits- oder Skandali-
sierungswert von Nachrichten fixiert sind“, oft nicht 
gelassen. 

Negative Konsequenzen: unreflektierter 
bildungspolitischer Aktivismus
Dies hat für die Forschergruppe mehrere negative 
Konsequenzen: So würden Bildungspolitiker durch die 
öffentliche Diskussion unter Handlungsdruck gesetzt. 
Dies begünstige „unreflektierten bildungspolitischen 
und praktischen Aktivismus“ ohne begründete Kennt-
nis darüber, was und warum etwas geändert werden 
müsste. „Kurzfristig angelegte Bildungsreformen ohne 
solides Fundament gab es in den letzten zehn Jahren 
aber genug“, so die Heidelberger Forscher/innen. Da-
rüber hinaus würde die Diskussion über vorschnell 
identifizierte vermeintliche Ursachen des „skandali-
sierten Phänomens“ und deren wissenschaftliche Wi-
derlegung personelle und zeitliche Ressourcen binden, 
„die für die notwendige gründliche Forschung effizi-
enter einzusetzen wären“. 

Gefährliche Verarmung des öffentlichen 
Diskurses
Bezüglich des von dem Institut zur Qualitätsentwick-
lung im Bildungswesen (IQB) im Oktober 2016 veröf-
fentlichten Bildungstrends kommen die Wissenschaft-
ler/innen zunächst zu dem Ergebnis, eine Diskussion 
von Ursachen, wie sie bisher öffentlich stattfand, sei 
auf der Grundlage der Daten nicht möglich, da aus dem 
Design der Studie heraus keine Gründe benannt wer-
den können. Viele der dennoch in der Öffentlichkeit 
angebrachten Argumente bezüglich der ungünstigen 
Ergebnisse für das Bundesland Baden-Württemberg 
seien „recht beliebige Einschätzungen von Forschungs-
ergebnissen, die für sich genommen zwar durchaus 
Erklärungspotenzial haben könnten, aber aus den 
Studien heraus nicht wissenschaftlich schlüssig abge-
leitet werden können“. Die bislang in den Medien an-
gebrachten Argumente stellten daher keinen Beitrag 
zu einer evidenzbasierten Betrachtung des Bildungssy-
stems dar. Die die zuweilen ausgerufene Bildungskrise 
sei durch die Studie nicht zu begründen. 
Abschließend kommen die Forscher/innen zu der Er-
kenntnis, „eine reflexhafte Behandlung empirischer 
‚Evidenz‘“ könnte zu „einer für das Bildungssystem 
und damit letztlich auch für die Gesellschaft gefähr-
lichen Verarmung des öffentlichen Diskurses“ füh-
ren“. Als Experten in Bildungsfragen werde man sich 
weiter kritisch in diesen Diskurs einbringen, um dem 
entgegenzuwirken. 

Der Gruppe der Expert/
innen gehören an:  
Prof. Dr. Karl-Heinz 
Dammer 
Prof. Dr. Reinold Funke 
Prof. Dr. Rolf Göppel 
Prof. Dr. Andreas 
Müller-Hartmann 
Prof. Dr. Hans-Werner 
Huneke 
Prof. Dr. Anne Sliwka 
Prof. Dr. Karin Vogt 
Prof. Dr. Albrecht 
Wacker

https://www.ph-heidelberg.de/presse-und-kommunikation/presse-mitteilungen/pressemitteilungen/artikel/bildungskrise-bildungskrise.html
https://www.ph-heidelberg.de/presse-und-kommunikation/presse-mitteilungen/pressemitteilungen/artikel/bildungskrise-bildungskrise.html
https://www.ph-heidelberg.de/presse-und-kommunikation/presse-mitteilungen/pressemitteilungen/artikel/bildungskrise-bildungskrise.html
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Gemeinschaftsschulen weiter entwickeln 

Belastung von Schulleitungen und Lehrkräften reduzieren
Das Problem der hohen Arbeitsbelastung von Schulleitungen und Lehrkräften belastet die Gemeinschaftsschu-
len von Anfang an. Johannes Todt, pensionierter Schulleiter der GMS Mönchweiler und Vorsitzender der GEW-
Fachgruppe Gemeinschaftsschulen sprach in b&w 06/2014 von „grenzwertig viel Arbeit“. 

Schulleitungen und Lehrkräften an 
Gemeinschaftsschulen – so Todt 
– würden sich im „Spannungsfeld 
zwischen hohem pädagogischen 
Engagement und einer enormen 
Arbeitsbelastung“ bewegen. Diese 
Feststellung gilt 2017 leider immer 
noch. In einem Brief an den dama-
ligen Kultusminister Stoch hatte die 
Landesvorsitzenden Doro Moritz 
bereits im November 2014 gefor-
dert, die Belastungen von Schul-
leitungen und Lehrkräften ernst zu 
nehmen und Maßnahmen auf den 
Weg zu bringen, die die Gemein-
schaftsschulen in ihrer weiteren 
Entwicklung zu qualitativ hochwer-
tigen Sekundarschulen nachhaltig 
unterstützen.
Doro Moritz spricht u.a. die Lern-
entwicklungsgespräche und –be-
richte an und führt dazu aus: „Bei 
den Lernentwicklungsgesprächen 
wird der individuelle Lernstand 
des Kindes mit den Eltern bespro-
chen. Diese Gespräche … sind 
sehr wichtig, um die Zusammen-
arbeit mit den Eltern zu vertiefen. 
Die Dokumentation der einzelnen 
Lernfortschritte wird von den je-
weiligen Lehrkräften kontinuierlich 
über das ganze Schuljahr hinweg 
durchgeführt. Diese Dokumentati-
on ist sehr zeitintensiv, aber für die 
Lernentwicklungsgespräche uner-
lässlich. Die Durchführung dieser 
beiden, sehr zeitintensiven Aufga-
ben ist nicht in der Arbeitszeit der 
Lehrkräfte berücksichtigt und wird 
momentan zusätzlich geleistet. 
Hier sollte eine Regelung gefunden 
werden, die die Arbeitsbelastung 
der Lehrkräfte reduziert… .“
Zu den Coaching-Gesprächen 
schreibt sie: „Coaching-Gespräche 
sind wöchentliche Gespräche mit 
Schüler/innen, um sie zu unterstüt-
zen und um ihnen eine Rückmel-
dung zu geben. Diese Gespräche 

finden weithin außerhalb der Un-
terrichtszeit statt und sind nicht im 
Deputat verankert. Auch sie führen 
zu einer deutlichen Mehrbelastung 
der Lehrkräfte. ….“ 
Als weitere Entwicklungsfelder, 
die mit einer ausgedehnteren Ar-
beitszeit verbunden sind, benennt 
die GEW-Landesvorsitzende die 
zusätzliche interne Kooperations-
zeit. Dazu teilte sie dem damaligen 
Kultusminister mit: „Die Gemein-
schaftsschule ist auf einen deut-
lich höheren Umfang der Koope-
rationszeiten angewiesen, weil alle 
Lehrkräfte … aktiv an der Schulent-
wicklung teilhaben müssen. Nur 
so kann der Entwicklungsprozess 
nachhaltig verstetigt werden. Neu 
hinzu kommende Lehrkräfte müs-
sen sorgfältig auf die spezifisch an-
ders verlaufenden Arbeitsprozesse 
vorbereitet werden.“ 
Zum Thema „Fortbildungen“ führt 
sie aus: „Die neue Lernkultur erfor-
dert eine umfangreichere und in-
tensivere Fortbildung der Lehrkräf-
te. Vor allem ganz- bzw. mehrtägige 
sowie mehrteilige Fortbildungen, 
an denen auch Schulteams teilneh-
men können, wären ein geeignetes 
Format. In dieser empfindlichen 
und pädagogisch anspruchsvollen 
Entwicklungsphase der Gemein-
schaftsschulen wäre es angebracht, 
die Fortbildung verbindlich und mit 
Anrechnung in den Lehraufträgen 
zu verankern.“
Zur Belastung der Schulleitungen 
schreibt Moritz: „Schon aus dem 
bisher Gesagten geht hervor, dass 
Schulleitungen von Gemeinschafts-
schulen einen deutlich höheren 
Organisationsbedarf zu bewältigen 
haben als Schulleitungen an den 
herkömmlichen Schulen. Vor allem 
die komplexere Infrastruktur und 
der Pilotcharakter der Schulent-
wicklung verursachen einen hohen 

Bedarf an Kommunikation, Bera-
tung und Koordination. In letzter 
Instanz ist es stets die Schulleitung, 
die Problemlösungen herbeiführt 
und Hilfestellungen vermittelt.“
Als Fazit hält die GEW-Landesvor-
sitzende fest: „Die Aufzählung …
verdeutlicht, dass Gemeinschafts-
schulen keineswegs die mit einer 
luxuriösen Versorgung verwöhnten 
Schulen des Landes sind. Vielmehr 
sind die Rahmenbedingungen, vor 
allem die Ressourcenausstattung, 
aber auch die fachliche Begleitung 
und Unterstützung in höchstem 
Maße unzureichend und geeignet, 
den Erfolg dieser Reformschule 
zu gefährden. Die Kollegien sind 
vielfach am Rande ihrer Belast-
barkeit angekommen. Die GEW 
Baden-Württemberg erwartet von 
der Landesregierung, dass eines 
ihrer zentralen bildungspolitischen 
Projekte … hinsichtlich ihrer politi-
schen Unterstützung als solches er-
kennbar/identifizierbar ist. Wenn 
sich diese Rahmenbedingungen 
zum kommenden Schuljahr nicht 
deutlich verbessern, erscheint uns 
eine Genehmigung weiterer Ge-
meinschaftsschulen außerordent-
lich fragwürdig.“

Vor und nach der Landtagswahl 
im März 2016 
Vor der Landtagswahl war die GEW 
damit befasst, in vielen Info-Veran-
staltungen und Gesprächen mit Ab-
geordneten und Landtagskandidat/
innen sachlich zu informieren und 
die fast unerträgliche Anti-Gemein-
schaftsschul-Polemik von CDU und 
FDP/DVP zurückzuweisen. Es war 
den CDU- und FDP/DVP-Landtags-
kandidat/innen zwar klar, dass sie 
das Rad der Schulgeschichte in Ba-
den-Württemberg nicht zurückdre-
hen können. Dennoch drohte den 
Gemeinschaftsschulen, in einer 
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schwarz-gelben Koalition auf kal-
tem Wege abgewürgt zu werden. 
Das hervorragende Wahlergebnis 
der Grünen verhinderte dies. Mit 
den Grünen als stärkste Frakti-
on war die Gemeinschaftsschule 
gesichert, in der grün-schwarzen 
Koalition konnte ihr Kern gerettet 
werden. Im Koalitionsvertrag wur-
de festgehalten: das pädagogische 
Konzept bleibt erhalten. Es wird 
kein Sitzenbleiben, keine Binnen-
differenzierung, keine Abschaffung 
der Lernentwicklungsberichte ge-
ben. Anträge auf Neueinrichtung 
einer Gemeinschaftsschule sind 
weiterhin möglich, Grundvoraus-
setzung ist eine „dauerhafte stabile 
Zweizügigkeit“. Die Schulen sollen 

weiterhin die notwendigen Res-
sourcen, spezifische Fortbildungen 
und künftig Unterstützung durch 
die Entwicklung und Bereitstel-
lung von Unterrichtsmaterialien 
erhalten. 
Leider stellen diese Aussagen aber 
keine Verbesserung für die Schul-
leitungen und Lehrkräfte an den 
Gemeinschaftsschulen dar. Die ex-
trem hohe Arbeitsbelastung ver-
ändert sich bei gleicher Ressour-
cenzuweisung nicht. Weiterhin 
ungeklärt bleibt, ob es für das vor-
geschriebene Coaching der Schü-
ler/innen endlich eine separate 
Stundenzuweisung geben wird. 
Die Gemeinschaftsschule hat einen 
besonderen Auftrag. Dem kann sie 

nur gerecht werden, wenn sie zu-
sätzliche Unterstützung bekommt. 
Die hohe Belastung durch die Ar-
beitsbedingungen hält Lehrkräfte 
davon ab, an die Gemeinschafts-
schule zu wechseln. Insbesondere 
Gymnasiallehrkräfte fehlen. Wer 
die schlechten Rahmenbedin-
gungen der Gemeinschaftsschule 
nicht zum Anlass nimmt, sie zu ver-
bessern, hat kein Interesse an der 
Gemeinschaftsschule, schadet ihr 
und trägt nicht dazu bei, dass es 
neben dem Gymnasium eine Schu-
le für Leistungsstarke gibt. Das wird 
die Gemeinschaftsschule und auch 
das Gymnasium schwächen.

Hans Dörr

Eine GEW-Personalrätin und aktive GEW-Kollegin berichtet* 

148 Lernentwicklungsberichte pro Halbjahr – 100 Stunden 
Arbeitszeit pro Jahr  zusätzlich
Ich unterrichte an der GMS West in Tübingen und bin 
Realschullehrerin mit mehr als 25 Jahren Berufser-
fahrung als Vollzeitkraft. Meine restliche Arbeitswo-
che sieht so aus: Ich bin heute seit 7.30 Uhr vor Ort 
und habe noch eine Konferenz um 18.30 Uhr (Thema: 
Lernentwicklungsberichte). Dann ist um 19.45 Uhr 
Feierabend. Das ist nicht immer so. Letzte Woche ar-
beitete ich immer bis 21.00 Uhr, auch am Samstag. 
Morgen korrigiere ich und schreibe noch einmal 23 
Lernentwicklungsberichte. In den Ferien habe ich bis 
auf die Feiertage fünf Stunden täglich korrigiert und 
evaluiert. Zeit zum Regenerieren blieb leider nicht. 
Mit meinem 22-Stunden-Deputat (ich habe fünf Stun-
den Personalratsfreistellung) muss ich zusätzlich zu 
den Vorbereitungen auf drei Niveaustufen 148 Lern-
entwicklungsberichte pro Halbjahr verfassen. Zur An-
fertigung eines Berichts benötige ich ca. 20 Minuten. 
Dies summiert sich zu ca. 100 Stunden Arbeitszeit 

zusätzlich pro Schuljahr. Ich habe ich mich aus voller 
Überzeugung an eine Gemeinschaftsschule versetzen 
lassen. Ich arbeite nun viel mehr als zuvor. Als Mit-
glied der GEW-Fraktion des Personalrats GHWRGS 
im SSA Tübingen bin ich der Auffassung, dass die Ar-
beitsbelastung an der Schulart Gemeinschaftsschule 
aus der Sicht eines angemessenen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes hinterfragt werden muss. Unsere 
Schüler/innen brauchen gesunde und ausgeglichene 
Lehrer/innen. Im Augenblick ist jedoch ein volles De-
putat kaum mehr leistbar.  

Sabine Albus

* Der vorliegende Text basiert auf einem Schreiben, 
das Sabine Albus an einen Erziehungswissenschaftler 
gerichtet hatte, mit dem sie dann ein gutes Gespräch 
führte, bei dem es u.a. um die Gestaltung von Lern-
entwicklungsberichten ging.

Sabine Albus ist 
Lehrerin an der GMS 
West in Tübingen. 
Sie ist Mitglied der 
GEW-Fraktion im 
Personalrat GHWRGS, 
SSA Tübingen
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Die Digitalisierung der Schule und ihre Grenzen im Alltag

Das elektronische Tagebuch
Die Firma Gruber & Petters schreibt auf ihrer Internetseite „Das Klassenbuch (aus Papier) ist tot. Es lebe das 
elektronische Klassenbuch.“ Mit diesem Satz wirbt das Unternehmen aus Österreich für die digitale Organisa-
tion des Unterrichtsalltags mit dem Produkt WebUnits. Liegt das elektronische Tagebuch schon bald auf allen 
Klassenzimmerpulten?

Der digitale Alltag könnte zum Beispiel so aussehen: 
Am Morgen ruft die Mutter eines Schülers im Sekreta-
riat an und meldet ihr Kind krank. Die Sekretärin trägt 
den Namen zentral in das System ein. Zu Beginn der 
Stunde meldet sich die Lehrkraft auf einem Tablet an. 
Sie hat nun Zugriff auf die Klasse und sieht: der feh-
lende Schüler ist heute krank. Anschließend trägt die 
Lehrkraft den Unterrichtsinhalt, die Hausaufgaben 
und Bemerkungen ein. Die Daten werden synchroni-
siert und auf einem Server gespeichert. Die Mutter des 
kranken Kindes meldet sich am Nachmittag ebenfalls 
über das Internet auf der Plattform an und informiert 
sich über die Hausaufgaben. 
Dieses Szenario vermittelt vor allem die Möglichkeit 
der allgemeinen Verfügbarkeit von Informationen – 
für die Verwaltung, die Lehrkräfte und die Eltern. Be-
trachtet man die Situation vor Ort zeigt sich allerdings: 
Totgeglaubte leben länger.
• Der Zugriff auf die Daten setzt eine sichere Internet-

verbindung voraus. Damit mit einem elektronischen 
Klassenbuch gearbeitet werden kann, braucht es in 
allen Klassenzimmern, Fachräumen und natürlich 
auch im Schwimmbad und dem Sportplatz WLAN. 
Diese Voraussetzung ist laut einer Bitkom-Studie 
aus dem Jahr 2015 aber an weniger als der Hälfte 
der Schulen in Deutschland gegeben.

• Im Brandfall muss sofort geprüft werden können, 
welche Schüler/innen anwesend sind. Dazu 
braucht es mobile Geräte, also Tablets. Der im 
Klassenzimmer stationierte PC lässt sich nur schwer 
mitnehmen. Die notwendigen Geräte müssen vom 
Schulträger gestellt werden. Laut Bitkom-Studie 
verfügen bisher nur 18 Prozent der Schulen über 
eine solche Ausstattung.

• Die möglichen Vorteile können nur genutzt werden, 
wenn die Geräte funktionieren. Dazu ist eine regel-
mäßige Wartung nötig. Es kann nicht sein, dass 
diese zusätzliche Aufgabe z.B. von den Netzwerk-
berater/innen (sofern es diese an der Schule gibt) 
übernommen wird.

• Die Akzeptanz in einem Kollegium hängt von der 
einfachen Bedienbarkeit der Software und Geräte 
ab. Um Überforderung zu vermeiden, ist es wichtig, 
dass es Fortbildungen und Ansprechpartner – am 
besten an der Schule – gibt.

All diese Voraussetzungen müssten erfüllt sein, damit 
das elektronische Tagebuch die analoge Form ablösen 

kann. Dann könnte es in Zeiten von Differenzierung 
und Individualisierung auch Vorteile bieten. Lehrkräfte 
hätten beispielsweise die Möglichkeit, parallel Schü-
ler/innen in unterschiedlichen Lerngruppen zu verwal-
ten. Die Daten können dabei zentral gespeichert und 
synchronisiert werden.

Mitbestimmung des Personalrats
Bei der konkreten Umsetzung an der Schule müssen 
aber weitere Aspekte beachtet werden. Der Personal-
rat hat bei der Einführung und Anwendung technischer 
Einrichtungen, die zur Verhaltens- und Leistungskon-
trolle sowie der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten der Beschäftigten geeignet sind, mitzubestim-
men. Das gilt auch für die Einführung grundsätzlich 
neuer Arbeitsmethoden. Darüber hinaus muss geprüft 
werden, ob es sich dabei um eine Maßnahme handelt, 
die zu einer Hebung der Arbeitsleistung führt. Bezogen 
auf das elektronische Tagebuch muss beispielsweise si-
chergestellt werden, dass der zusätzliche Zeitaufwand 
für Anmeldevorgänge nicht zu Lasten der Unterrichts-
zeit geht. Der Hauptpersonalrat GHWRGS hat der Ein-
führung des elektronischen Tagebuchs an einer Schu-
le bereits aus unterschiedlichen, z.T. hier genannten, 
Gründen nicht zugestimmt.

David Warneck ist 
Lehrer an der GWRS 

Burgschule Plochingen, 
stellvertretender GEW-

Kreisvorsitzender und 
Mitglied im Personalrat 

GHWRGS beim SSA 
Nürtingen und im 
Hauptpersonalrat 

GHWRGS beim KM.

Foto: iStock

Ist das Klassenbuch aus Papier wirklich tot?
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Rahmendienstvereinbarung zum Umgang 
mit IuK-Plattformen beachten
Neben der Beteiligung des Personalrats ist die Rah-
mendienstvereinbarung zum Umgang mit Lern-, In-
formations- und Kommunikationsplattformen von 
Bedeutung. Nach dieser dürfen Lehrkräfte nicht dazu 
verpflichtet werden, eine solche Plattform zu nutzen. 
Zudem wird darin nochmals deutlich formuliert, dass 
eine Verhaltens- und Leistungskontrolle unzulässig ist. 
Wenn alle technischen Bedingungen erfüllt sind und 
sich das Kollegium entschließt, mit einem elektro-
nischen Tagebuch zu arbeiten, stellen sich weitere 
Fragen zu den Nutzungsrechten. Welche Informatio-
nen sind für Eltern und Schüler/innen sichtbar? In der 
Verwaltungsvorschrift, die das Führen von Klassen- 
und Kurstagebüchern regelt, heißt es: die Schulleitung 
muss sicherstellen, dass Unbefugte keinen Zugriff auf 
Tagebücher haben. Deshalb sollte vermieden werden, 

dass Erziehungsberechtigte und Schüler/innen neben 
den Hausaufgaben auch auf Unterrichtsinhalte und 
Bemerkungen zugreifen können. Dieser subjektive 
Einblick in den Unterricht könnte sich negativ auf die 
pädagogische Arbeit auswirken. 
Abschließend ist es auf der einen Seite falsch, die zu-
nehmende Digitalisierung pauschal zu verteufeln. Das 
elektronische Tagebuch besitzt durchaus das Potenzial, 
die Arbeit an der Schule zu erleichtern. Auf der ande-
ren Seite ist für die GEW klar: dieser Prozess muss im 
Interesse aller Beschäftigten begleitet werden. Wenn 
Kolleginnen und Kollegen das Gefühl haben, der digi-
talen Technik ausgeliefert zu sein, wirkt sich das auf die 
Gesundheit und Motivation aus. Der positive Einfluss, 
den technische Veränderungen haben können, steht 
dann auf dem Spiel.

David Warneck

Johannes Baumann 
studierte Philosophie, 
Geschichte und 
Germanistik und 
arbeitete als Lehrer 
an verschiedenen 
oberschwäbischen 
Gymnasien. Seit 1991 
ist er Schulleiter 
am Gymnasium 
Wilhelmsdorf. 
Darüber hinaus ist er 
als Schulentwickler, 
Autor, Lehrbeauftrag-
ter an der Universität 
Konstanz (Verzahnung 
von Theorie und 
Praxis) und in der 
Fortbildung von 
pädagogischen 
Führungskräften in 
Baden-Württemberg 
tätig.

Johannes Baumann

Lehrer sein
Lehrer sein ist ein komplexer, 
anstrengender, aber im Fall des 
Gelingens auch ungemein erfül-
lender Beruf, der reich an sehr un-
terschiedlichen Facetten ist. Er be-
inhaltet verschiedenste Aufgaben 
und Pflichten, wie z.B. den Um-
gang mit ganz unterschiedlichen 
Charakteren, die Verknüpfung von 
Erziehung und Unterricht im Schul-
alltag und die eigene berufliche 
Selbstverwirklichung. Bestenfalls 
gehen persönliche Leidenschaft 
für die Arbeit mit den Lernenden 
und Lehrerprofessionalität dabei 
Hand in Hand. Zur Auseinander-
setzung mit den vielseitigen Facet-
ten des Berufs will dieser praxiso-
rientierte Leitfaden beitragen:
Im ersten Schritt geht es zunächst 
um die größtmögliche Passung 
von Person und Beruf/Arbeits-
platz im Allgemeinen. Der zweite 
Teil des Buches führt in die unter-
schiedlichen Tätigkeitsfelder und 
das schulische Beziehungsgeflecht 
ein. Dabei liegt der Fokus auf As-
pekten der Interaktion mit den 
Schülern, wobei das ganzheitliche 
schulische Lernen in den Blick ge-
nommen wird und bewährte und 
praxistaugliche Möglichkeiten im 
Umgang mit der Heterogenität 

der Schülerinnen und Schüler vor-
gestellt werden. Darüber hinaus 
werden auch die Zusammenar-
beit mit den Kolleginnen und Kol-
legen, mit der Schulleitung und 
die Möglichkeiten im Rahmen ei-
ner Erziehungspartnerschaft mit 
den Eltern beleuchtet. Der dritte 
Teil des Buches beschäftigt sich 
mit der persönlichen Entwick-
lung von Lehrkräften. Die Frage, 
wie Selbstwirksamkeit erhalten 
bleiben kann, wird ebenso the-
matisiert wie die persönliche Wei-
terentwicklung, Fragen der Karri-
ereplanung und der Gesundheit 
und des Wohlbefindens im Beruf. 
Der vierte Teil enthält eine grund-
sätzliche Reflexion über Schule, 
um auch die Möglichkeiten einer 
Schulentwicklung kennen zu ler-
nen, die von Kriterien geleitetet 
ist.  
Das Buch schließt ab mit 20 Leit-
sätzen, die ein Berufsethos für 
Lehrkräfte vorstellen.
„Lehrer sein“ richtet sich an Lehr-
kräfte aller Schularten. Es hilft, 
den Beruf zu verstehen und sich 
souverän und umsichtig darin zu 
bewegen und zu entfalten. Eigene 
Erfahrungen kann es nicht erset-
zen, aber es unterstützt vor allem 

junge Lehrkräfte und Referendare, 
ihre Erfahrungen zu deuten. Ori-
entierung bietet es allen, die sich 
für den Beruf des Lehrers interes-
sieren, z.B. auch Schulleitungen in 
der Kommunikation mit den Kolle-
ginnen und Kollegen. Damit ist es 
ein praxisorientierter Leitfaden für 
alle Phasen der Lehrerbildung und 
Berufsausübung.
Johannes Baumann. Lehrer sein! 
Ein Plädoyer für Leidenschaft 
und Professionalität in einem an-
spruchsvollen Beruf. 2017. 176 
Seiten. Kallmeyer (Verlag). 978-3-
7727-1128-2 (ISBN)
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GEW zur Änderung des Schulgesetzes und der Artikelverordnung 

Stärkung der Realschule 
Laut Koalitionsvertrag von CDU und GRÜNEN soll das pädagogische Konzept  der Realschule weiterentwickelt 
werden, „damit Schülerinnen und Schüler möglichst passgenau gefördert werden können“. Diese passgenaue 
Förderung soll nun neben einer binnendifferenzierenden, individuellen Förderung gleichberechtigt durch die 
Bildung leistungsdifferenzierender Gruppen oder Klassen ermöglicht werden. Die Poolstunden für die Real-
schulen sollen entsprechend verwendet werden können.  

Zu § 7 Schulgesetz
Zu Recht wird im Begleitschrei-
ben des Ministeriums darauf 
hingewiesen: die Heterogenität 
der Schülerschaft an Realschu-
len hat zugenommen hat wird 
wohl auch weiterhin zunehmen. 
Es widerspricht aber jeglicher Ex-
pertise, dass die Reaktion auf die 
zunehmende Heterogenität aus-
gerechnet in der organisatorischen 
Separierung vermeintlich leistungs-
homogener Gruppen oder Klas-
sen gesucht wird. Auf diese Weise 
könnte innerhalb der Realschule 
ein Bildungsgang „Realschule“ und 
ein Bildungsgang „Hauptschule“ 
entstehen. Mit der Zuordnung von 
Bildungsgängen – über alle Fächer 
hinweg - zu horizontal gleichge-
schalteten Niveaus werden die Po-
tenziale des neuen Bildungsplans 
für Individualisierung, Differenzie-
rung und passgenaue Förderung 
reduziert. Durch die Bildung von 
leistungshomogen(er)en Gruppen 
wird die pädagogische und didak-
tische Sensibilität für Differenz 
eingeschränkt und die Bereitschaft 
geschwächt, die Bahnen des bis-
her gewohnten Unterrichts zu 
verlassen. 

Zur Realschulversetzungs-
ordnung 
Nach dem Wegfall der Verbindlich-
keit der Grundschulempfehlung 
wird die Realschule auch von El-
tern gewählt, deren Kinder den Bil-
dungsgang Realschule voraussicht-
lich nicht erfolgreich abschließen 
werden. Für diese Schüler/innen 
wurde deshalb auch die Möglichkeit 
eingeführt, künftig an der Realschu-
le in Klasse 9 den Hauptschulab-
schluss zu erwerben.Das seit 2016 
gültige Schulgesetz mit den Rege-

lungen zur Orientierungsstufe in 
der Realschule, die Zuordnung zum 
G- bzw. M-Niveau ab Klasse 7 sowie 
die stundenweise Möglichkeiten zur 
äußeren Differenzierung ab Klasse 
7 tragen dem Rechnung. Die Lan-
desregierung möchte daran fest-
halten, dass die Grundschulemp-
fehlung weiterhin nicht verbindlich 
ist. Demzufolge wird es weiterhin 
Schüler/innen geben, die in der 
Orientierungsstufe und danach die 
Anforderungen im Bildungsgang 
Realschule nicht erfüllen werden 
können. Für diese Schüler/innen 
sind die im vorliegenden Gesetz-
entwurf vorgesehen Regelungen 
pädagogisch nicht akzeptabel. Die 
Leistungen der Schüler/innen in Kl. 
5-6 müssen künftig ausschließlich 
auf M-Niveau bewertet werden. 
Dies lehnt die GEW ab.  Wenn die 
Leistungen der Schüler/innen in 
den Klassen 5 und 6 ausschließlich 
auf M-Niveau bewertet werden, be-
deutet das: es wird Schüler/innen 
geben, die zwei Jahre lang schlech-
te Noten bekommen. Am Ende 
steht dann die die Nichtversetzung 
von Klasse 6 nach 7. Auf Grundlage 
dieser Nichtversetzung wechseln 
die Schüler/innen dann zwar doch 
in Klasse 7 - werden aber dem G-
Niveau zugeordnet. Wenn es die 
Schülerzahlen, die Klassenbildungs-
regeln und vor allem die Ressour-
cen zulassen würden, können diese 
Schüler/innen zu „Hauptschulklas-
sen“ in der Realschule zusammen-
gefasst werden. Wie es gelingen 
soll, dass sich diese Schüler/innen 
nicht als „gescheitert“ erleben wer-
den, ist für die GEW nicht nachvoll-
ziehbar. Eine Schule, die Schüler/
innen zum Misserfolg zwingt, kann 
pädagogisch nicht erfolgreich sein. 
Auch die Lehrkräfte an den Real-

schulen werden unter den Folgen 
dieser Regelungen leiden, wenn 
Schüler/innen als Kompensation für 
ihren schulischen Misserfolg auffäl-
lige Verhaltensweisen entwickeln 
werden. Die pädagogische Funkti-
on einer „Orientierungsstufe“, die 
der neue Bildungsplan mit seiner 
spezifischen Auslegung der Kompe-
tenzen stärken sollte, wird so gera-
dezu konterkariert.

Realschulen brauchen mehr 
Unterstützung 
Die Intention der Gesetzsänderung 
ist das eine, die praktische Umset-
zung eine ganz andere. Wir gehen 
davon aus, dass nur bei großen 
Realschulen die äußere Differenzie-
rung umgesetzt wird, während die 
anderen Realschulen binnendiffe-
renziert arbeiten werden bzw. ar-
beiten müssen. Da es keine zusätz-
lichen Teilungsstunden gibt und die 
äußere Differenzierung mit Pool-
stunden (im Endausbau 20 Stunden 
pro Zug) umgesetzt werden muss, 
werden die Erwartungen vieler Re-
alschulen nicht realisierbar sein, 
nach Leistung getrennte Gruppen 
oder gar Klassen bilden zu können. 
Unabhängig davon, welche Lösung 
die Realschulen letztlich wählen: 
die Lehrkräfte brauchen dringend 
Unterstützung und auch umfas-
sende Fortbildung im konstruktiven 
Umgang mit Heterogenität. Nur 
so lässt sich die teilweise anzutref-
fende Abwehrhaltung gegenüber 
binnendifferenziertem Unterricht 
überwinden. Ungeklärt ist für die 
GEW auch die Frage, wie die jetzt 
wieder zulässige Bildung von ho-
mogeneren Lerngruppen mit dem 
Inklusionsauftrag der Schulen zu 
vereinbaren ist.

GEW Baden-Württemberg
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